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Vorwort 

Eine effektive und rechtssichere Gestaltung des Verfahrens bei Aufstellung, 
Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen ist kein Selbstläufer. In 
rechtlicher Hinsicht können Fehler gemacht werden, die die Rechtswirksam-
keit des Bebauungsplans gefährden oder die das Verfahren im Nachhinein 
erschweren. Letzteres droht neben anderem ebenfalls, wenn das Aufstel-
lungsverfahren nicht praktikabel und effektiv gestaltet wird. Um sowohl 
Rechtssicherheit als auch Effektivität zu gewährleisten, bedarf es einer guten 
Wissensgrundlage und einer zielgerichteten Herangehensweise; im besten 
Fall jeweils gestützt durch umfangreiche praktische Erfahrung. Dieses Erfor-
dernis greift diese Difu-Arbeitshilfe auf, in der äußerst erfahrene Praktiker*in-
nen, die gleichzeitig als Dozent*innen in der Wissensvermittlung tätig sind, 
ihre vielfach erprobten praktischen Tipps und Tricks an Sie weitergeben.  

Die Difu-Arbeitshilfe erscheint nun in einer dritten, grundlegend überarbeite-
ten Auflage. Sämtliche Gesetzesänderungen, insbesondere auch die des Ge-
setzes zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz), wel-
ches am 22.06.2021 in Kraft getreten ist (BGBl I S. 1802), sowie zwischen-
zeitlich ergangene Rechtsprechung wurden eingearbeitet. Zudem wurden 
die in der 2011 erschienenen Difu-Arbeitshilfe „Das Bebauungsplanverfah-
ren nach dem BauGB 2007“ enthaltenen Schemata, Muster und Formulie-
rungsbeispiele weiterentwickelt und aktualisiert. 

In gewohnter Form wird in der Arbeitshilfe zunächst das Regelverfahren mit 
Umweltprüfung dargestellt. Sodann werden – jeweils in eigenen Kapiteln – 
die Besonderheiten des vereinfachten sowie des beschleunigten Verfahrens 
gegenüber dem Regelverfahren herausgearbeitet. Die klare Strukturierung 
der einzelnen Kapitel entlang praktikabler Verfahrensabläufe und das aus-
führliche Inhaltsverzeichnis gewährleisten eine gute Übersichtlichkeit und er-
leichtern das schnelle Auffinden der relevanten Ausführungen. In differen-
zierter Weise werden die Anwendungsvoraussetzungen anhand vieler ver-
schiedener Beispiele erläutert und die zum Teil schwierigen Abgrenzungsfra-
gen dargestellt. 

Auf die in dieser Veröffentlichungsreihe bewährte Art und Weise enthält auch 
die vorliegende Difu-Arbeitshilfe praxisnahe Empfehlungen, Muster und For-
mulierungsbeispiele für alle notwendigen Beschlüsse und andere Verfah-
renselemente sowie kommentierende Hinweise zu den rechtlichen und ver-
waltungspraktischen Anforderungen. Duktus und Darstellungsweise sind 
von dem Ziel einer effektiven und rechtssicheren Verfahrensabwicklung ge-
leitet. Für Praxisnähe und ein hohes Maß an juristischer Kompetenz bürgen 
die Autorin Dr. Marie-Luis Wallraven-Lindl und der Autor Andreas Uhmann, 
die über langjährige Erfahrungen im Planungsreferat der Landeshauptstadt 
München verfügen und denen besonderer Dank für die Neuauflage gebührt. 

 

Berlin, Dezember 2021  

Ass. iur. Stefanie Hanke, LL.M. (Deutsches Institut für Urbanistik) 
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Die Planungshoheit ist ein zentrales Element der verfassungsrechtlich ge-
währleisteten gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 GG). 
Sie ermöglicht den Gemeinden, Regelungen über die Nutzbarkeit der im Ge-
meindegebiet gelegenen Grundstücke zu treffen. Ein sehr wichtiges Instru-
ment zur Umsetzung der Planungshoheit ist der Bebauungsplan. Gerade 
aber die Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen werden immer wie-
der neuen und bedeutenden Anforderungen unterworfen. Verantwortlich da-
für sind die Rechtsprechung und viele zum Teil umfangreiche Änderungen 
des Baugesetzbuches (BauGB) – 4 (!) allein in 2017. Ausgelöst werden diese 
zum Teil durch EU-Richtlinien oder etwa durch Erkenntnisse aus den Hoch-
wasserereignissen der letzten Jahre. So erweiterte Art. 2 Abs. 2 HochwSchG 
vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193) Darstellungs- und Festsetzungsmöglich-
keiten in §§ 5 und 9 BauGB. Auch die Digitalisierung macht vor den Bauleit-
planverfahren nicht Halt und findet sich in den Gesetzesänderungen wieder. 

So sah das BauGB den Einsatz elektronischer Informationstechnologien in 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bis Mai 2017 nur ergänzend 
vor. Das „Gesetz zur Umsetzung der UVP-Richtlinie 2014/52/EU im Städte-
baurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt“ 
(BGBl. I S. 1057, in Kraft getreten am 13.05.2017) verpflichtet nunmehr die 
Gemeinden zum zusätzlichen Einstellen der Bekanntmachung der förmli-
chen Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB) und der auszule-
genden Unterlagen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB) in das Internet und schreibt die 
Zugänglichkeit über ein zentrales Internetportal des Landes (§ 4a Abs. 4 
Satz 1 BauGB) vor. Die in Kraft getretenen Bauleitpläne sollen zudem mit Be-
gründung und gegebenenfalls zusammenfassender Erklärung neben der üb-
lichen Bereithaltung (§§ 6 Abs. 5 Satz 2, 10 Abs. 2 Satz 3) im Internet verfüg-
bar sein (§§ 6a Abs. 2, 10a Abs. 2 BauGB). 

Ebenso wurden die Auslegungs- und Beteiligungsfristen auf mindestens 30 
Tage (vorher Monatsfrist) festgelegt (§§ 3 Abs. 2 Satz 1, 4 Abs. 2 Satz 1 
BauGB), die bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nun zu verlängern ist (Ge-
setz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung v. 
20.7.2017, BGBl. I S. 2808). An diese geänderten Verfahrensregeln wurde 
§ 214 BauGB angepasst.  

Um den Belangen der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung Rechnung zu tra-
gen, wurden diese (§ 1 Abs. 5, Abs. 6 Nr. 2 BauGB) in den Gesetzestext auf-
genommen und hierfür das beschleunigte Verfahren auf Außenbereichsflä-
chen (§ 13b BauGB) zeitlich begrenzt (zunächst Aufstellungsbeschluss bis 
31.12.2019, Satzungsbeschluss bis 31.12.2021) erweitert. Diese Regelung 
wird um nunmehr weitere zwei Jahre verlängert1. 

Die Inhalte des Umweltberichtes wurden in Anlage 1 in umfangreicher Weise 
erweitert. 

Mit dem Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umwelt-
angelegenheiten nach EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umweltrechtsbehelfsge-
setz – (UmweltRG), BGBl. I 2017 S. 1298) entfielen die Präklusion für Nor-
menkontrollanträge gegen Bebauungspläne (§ 47 Abs. 2a VwGO) und damit 
die Hinweispflicht hierauf in § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB mit entspre-
chender Anpassung des § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB. Gleichzeitig wurde 
in § 3 Abs. 3 BauGB in Bezug auf Flächennutzungspläne eine Hinweispflicht 
zur neuen Präklusionsregelung des Umweltrechts hinsichtlich der nicht frist-
gerecht vorgebrachten Stellungnahmen von Umweltverbänden eingeführt. 

 
1 Art. 1 Nr. 6 Baulandmobilisierungsgesetz v. 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 
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Zur Verbesserung der Lesbarkeit des Baugesetzbuchs sowie der Baunut-
zungsverordnung wurden Neufassungen erstellt und für das BauGB am 
10.11.2017 (BGBl. I S. 3634) sowie für die Baunutzungsverordnung am 
21.11.2017 (BGBl. I S.3786) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Danach 
folgten bis zum Erlass des Baulandmobilisierungsgesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) zwei weitere Änderungsgesetze, die aber auf den Inhalt und 
das Verfahren keine Auswirkungen haben. Die bis 31.12.2020 geltende Re-
gelung des § 246 b „Sonderregelung für Anlagen für gesundheitliche Zwe-
cke“ trat am 28.02.2020 (BGBl. I S. 587) in Kraft, und mit Art. 2 Gesetz zur 
Vereinheitlichung des Energiesparrechts für Gebäude und zur Änderung 
weiterer Gesetze (BGBl. I S. 1728) wurden §§ 172 und 249 BauGB ergänzt 
bzw. entsprechend geändert. 

Die dargestellten Gesetzesänderungen allein seit 2017 zeigen exemplarisch 
auf, dass die mit ihnen einhergehenden neuen Fragestellungen die Gemein-
den vor neue Herausforderungen stellen. 

Zielsetzung der Arbeitshilfe 

Das Hauptanliegen dieser Arbeitshilfe ist es, die vielfältigen Varianten des Be-
bauungsplanverfahrens umfassend und praxisbezogen anhand von Beispie-
len darzustellen. Dabei wird in dieser Arbeitshilfe an der Konzeption und ur-
sprünglichen Zielsetzung der Vorläufer-Arbeitshilfen „Das Verfahren zur Auf-
stellung eines Bebauungsplans“ und „Das Bebauungsplanverfahren nach 
dem BauGB 2007“ festgehalten. Es sollen jenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in den Gemeindeverwaltungen und Kreisverwaltungsbehörden, die 
mit der Aufstellung von oder Beratung zu Bebauungsplänen befasst sind, 
aber auch Planungsbüros und weiteren beauftragten Dritten im Sinne des 
§ 4b BauGB taugliche Hilfestellungen an die Hand gegeben werden, die 
ihnen den Umgang mit einer komplexen – und immer schwieriger werdenden 
– Materie erleichtern. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die in der 
Arbeitshilfe angeführten Beispielschreiben nicht auf alle erdenklichen Sach-
verhalte übertragbar sind. Wollen Sie diese für Ihre Arbeit nutzen, sollten Sie 
sie an die Anforderungen Ihrer jeweils konkreten Sachverhalte anpassen. 

Aus diesem Grund handelt es sich explizit um eine „Arbeitshilfe“. Die in den je-
weiligen Bebauungsplanverfahren auftauchenden Fragen und Probleme wer-
den von Praktiker*innen für Praktiker*innen erläutert und gelöst. Auch die 
Rechtsprechung und Literatur wurden nach Aktualität und Praxisrelevanz aus-
gewählt.  

Es versteht sich von selbst, dass die gegebenen Hinweise und Empfehlungen 
nicht ungeprüft übernommen werden dürfen, da das Bauleitplanverfahren im 
Baugesetzbuch nicht umfassend und abschließend geregelt ist. Dort, wo das 
Baugesetzbuch keine Regelung bereithält, sind die spezifischen landesrecht-
lichen Bestimmungen zu beachten. Dies gilt z. B. für die Ausfertigung der Be-
bauungsplansatzung.  
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Voraussetzung für eine gelungene Gestaltung der Vorbereitungsphase für die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes ist ein Verständnis von Sinn und Zweck 
der verbindlichen Bauleitplanung. Die unterschiedlichen Bebauungspläne soll-
ten bekannt sein – ebenso wie das Wissen darum, dass die Art des Bebauungs-
plans nicht von der Verfahrensart abhängt. Ein einfacher Bebauungsplan be-
deutet nicht zwangsläufig, dass für seine Aufstellung das vereinfachte Verfah-
ren in Frage kommt. Insofern wird hier auch ein kurzer Überblick über die un-
terschiedlichen Verfahrensvarianten im Hinblick auf deren jeweilige Zielrich-
tungen gegeben. Zudem sollten Praktiker*innen auch die in Erwägung zu zie-
henden alternativen städtebaulichen Planungsinstrumente kennen, da sie häu-
fig schneller realisierbar sind als der Bebauungsplan.  

1. Sinn und Zweck des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan (BPlan) in seinen verschiedenen Varianten ist neben 
dem Flächennutzungsplan (FNP) das wohl wichtigste Instrument zur Umset-
zung der gemeindlichen Planungshoheit. Die gemeindliche Planungshoheit 
ist ein wesentlicher Ausdruck der in Art. 28 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich 
verankerten gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie. Sie gibt der Ge-
meinde das Recht, Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener 
Verantwortung zu regeln. Als wehrfähiges Recht ausgestaltet, kann sich die 
Selbstverwaltungsgarantie auch gegen Nachbargemeinden und überörtli-
che Planung richten. 

Der Bebauungsplan wird von der Gemeinde als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB erlassen. Er ist als Rechtsnorm – im Gegensatz zum Flächennutzungs-
plan – mit unmittelbarer Geltungskraft ausgestattet. Der Bebauungsplan regelt 
mit seinen Festsetzungen die Bodennutzung der von ihm betroffenen Grund-
stücksflächen (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Die getroffenen Festsetzungen müs-
sen städtebaulich, d. h. bodenrechtlich, motiviert sein. So kann eine Gemeinde 
in einem Bebauungsplan z. B. Spielhallen nicht deshalb nach § 1 Abs. 9 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) beschränken oder ausschließen, weil 
durch diese die Spielsucht gefördert wird. Möglich ist eine solche Festsetzung 
im Bebauungsplan jedoch z. B. dann, wenn durch die Zulassung von Spielhal-
len in einem Stadtzentrum Fachgeschäfte verdrängt würden und dies zu einem 
Attraktivitätsverlust des Zentrums führen würde2. 

Die Festsetzungen eines Bebauungsplans können sowohl zulassend als auch 
ausschließend wirken. Ist im Bebauungsplan z. B. ein reines Wohngebiet 
(WR) festgesetzt, so sind die Anlagen und Nutzungen zulässig, die die 
BauNVO für diesen Gebietstyp vorsieht (§ 3 BauNVO). Errichtet werden kön-
nen grundsätzlich auch die in den Baugebieten allgemein zulässigen Anlagen 
(z. B. Stellplätze und Garagen gemäß § 12 oder Nebenanlagen gemäß § 14 
BauNVO). Ausgeschlossen sind dagegen Anlagen und Nutzungen, die die 
Realisierung der planerischen Festsetzungen verhindern oder wesentlich er-
schweren würden.  

Aufgrund seiner unmittelbaren Wirkung auf die Bodennutzung ist der Bebau-
ungsplan als Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums gemäß 
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 BauGB zu qualifizieren. Eine rechtsfehlerhafte Festset-
zung eines Bebauungsplans kann daher ein unmittelbarer Eingriff in das 

 
2 BVerwG, Beschl. v. 21.12.1992 – 4 B 182/92 –, in: BRS 55, Nr. 42.  
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durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Eigentum des Grundstückseigentü-
mers/der Grundeigentümerin sein und einen Entschädigungsanspruch we-
gen eines enteignungsgleichen Eingriffs auslösen3. 

Bebauungspläne sind die Grundlagen für weitere zum Vollzug des BauGB er-
forderliche Maßnahmen (§ 8 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Während derzeit die Be-
bauungsplanung vorwiegend zur Schaffung von Bebauungsmöglichkeiten 
eingesetzt wird, vor allem zur Schaffung von Wohnraum und Folgeeinrich-
tungen, hat um die Jahrtausendwende u.a. wegen des demografischen Wan-
dels und der Ost-West-Wanderungen eine andere Zielrichtung an Bedeu-
tung gewonnen: die Neuordnung von Baugebieten und der Rückbau nicht 
mehr benötigter Bausubstanz im Siedlungsbestand. Bebauungspläne kön-
nen z. B. bei Stadtumbaumaßnahmen gemäß § 171a BauGB die Grundlage 
für den Rückbau von baulichen Anlagen bilden (siehe auch § 179 BauGB), die 
keinen anderen Nutzungen mehr zuzuführen sind. In der Vorbereitungsphase 
für Bebauungspläne für Stadtumbaumaßnahmen sollte man sich dies vor 
Augen halten und ggf. entsprechende vorbereitende Entscheidungen treffen. 

Auch müssen globale Veränderungen bei Klima und Umwelt berücksichtigt 
werden. Diese haben zwar im Wesentlichen keine eigenen Festsetzungsmög-
lichkeiten im Bebauungsplan, können aber in der Kombination von Festsetzun-
gen (GRZ, GFZ, öffentliche Grünfläche, Bauräume etc.) Konsequenzen für die 
vorgenannten Aspekte haben. Sie müssen bei der Aufstellung von Bebauungs-
plänen, insbesondere bei der angestrebten Innenentwicklung, mitgedacht 
werden, damit es zum Bespiel in den Sommermonaten zu keiner zu hohen Auf-
heizung von versiegelter Fläche kommt oder bei Starkregenereignissen das 
Regenwasser versickert und abgeführt werden kann. Gegebenenfalls muss 
mittels Gutachten geprüft werden, wie das Verhältnis Grünfläche, Versiege-
lung und Verdichtung in das richtige Verhältnis zueinander gesetzt werden 
kann. Auch können weitere Festsetzungen wie Dach- und Fassadenbegrünung 
zu einer ökologischen Verbesserung führen. 

Ulrich Kuschnerus (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan, 4. Auflage, Bonn. 
Bernhard Stüer (2015): Der Bebauungsplan, 4. Auflage, München. 
Hans-Georg Gierke, Gerd Schmidt-Eichstaedt (2018): Die Abwägung in der Bauleitpla-

nung, Stuttgart. 
Reinhold Zemke (2018): Der Bebauungsplan in der Praxis, Stuttgart. 
Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (Hrsg.) (2014): 

Arbeitshilfe Bebauungsplanung, 6. Ergänzung, Potsdam. 

2. Bedeutung der Vorbereitung des förmlichen 
Bebauungsplanverfahrens 

Eine sorgfältige Vorbereitung der Planung im Vorfeld des förmlichen Verfah-
rens trägt wesentlich dazu bei, rechtsfehlerhafte Bebauungspläne zu vermei-
den und gegebenenfalls auch Entschädigungsansprüche gegen die Ge-
meinde zu verhindern. Da die Fehlerhaftigkeit von Bebauungsplänen sehr oft 
in Verstößen gegen das in § 1 Abs. 7 BauGB festgelegte Gebot einer gerech-
ten Abwägung der von der Planung berührten Belange begründet liegt, leis-
ten Vorarbeiten und Voruntersuchungen für die Ermittlung und Bewertung 
der für die Planung bedeutsamen Belange, wie es § 2 Abs. 3 BauGB verlangt, 
wertvolle Dienste. Gleiches gilt auch hinsichtlich der Festlegung des Plange-
biets und für die Frage der Erforderlichkeit der Planung gemäß § 1 Abs. 3 
Satz 1 BauGB.  

 
3 BGH, Urt. v. 28.06.1984 – III R 35/83 –, BauR 1984, S. 480. 
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Auf welche Weise und mit welcher Intensität die dem förmlichen Verfahren 
vorangehenden Vorbereitungen, Vorarbeiten und Voruntersuchungen 
durchzuführen sind, kann nur bezogen auf das jeweilige Ziel der Planung 
festgelegt werden. Zu vielfältig sind die rechtlichen und tatsächlichen Ver-
hältnisse, auf die eine Planung treffen kann, um hierfür pauschale und ab-
schließende Vorgaben machen zu können. So ist die Vorbereitung einer Pla-
nung beispielsweise von den vorgefundenen Bau- und Nutzungsstrukturen 
im Plangebiet abhängig: 

 Ist das Gebiet bereits bebaut oder nicht? 
 Welche Nutzungen erfolgen bzw. erfolgten im Gebiet?  

Ebenso besteht eine Abhängigkeit zur bisherigen rechtlichen Einordnung 
des Gebiets nach:  

 Außenbereich nach § 35,  
 Innenbereich nach § 34,  
 Planungen, z. B. nach § 173 Abs. 3 BbauG i.V.m. § 233 Abs. 3 BauGB 

übergeleitete Pläne, 
 Fachplanungen, z. B. nach Eisenbahnrecht., Umweltrecht, Naturschutz-

recht, oder  
 sonstigen der Abwägung nicht zugänglichen Bindungen, z. B. nach Na-

turschutzrecht. 

Für die Vorbereitung ist auch von Bedeutung, ob die Planung auf Veranlassung 
von Investor*innen erfolgt oder ob die Gemeinde von sich aus aufgrund be-
stimmter städtebaulicher Zielvorstellungen (z. B. zur Sicherung von Gemein-
bedarfsnutzungen wie Kindertagesstätten oder Schulen) oder zur Gegensteu-
erung von negativen städtebaulichen Entwicklungen (z. B. Überhandnehmen 
einer baulichen Verdichtung im Innenbereich) planerisch tätig wird. 

Die Empfehlungen im Folgenden müssen stets an die im Einzelfall vorgefun-
dene Planungssituation angepasst werden. Mit dem nachfolgenden Schema 
(Abb. 1) wird dementsprechend eine Hilfestellung gegeben, die der Fehlerver-
meidung dienen soll, die aber einzelfallabhängig zu variieren ist. 

 

 

Quelle: Uhmann/Wallraven-Lindl. 

  

• Prüfung des Planungserfordernisses/Planungsanlasses
• Festlegung des voraussichtlichen Untersuchungsbereiches (Geltungsbereichs  oder Umgriff)
• Wahl des geeigneten Umsetzungsinstruments (Instrumentenwahl) und des geeigneten 

Verfahrens
• Bestandsaufnahme ggf. mit Behörden– und Spartenbeteiligung (Feststellung der 

planungserheblichen Umstände) 
• Aufbereitung und Bewertung
• Vorprüfung eines Projekts, besonders auch der Notwendigkeit vorauslaufender Verfahren 

(z. B. Raumordnungsverfahren) oder nachfolgender Verfahren (z. B. Projekt-UVP)
• Konkretisierung der Eckdaten, Planungsziele
• Festlegung des Geltungsbereichs/Umgriffs
• Ggf. erste Einbindung der Eigentümer und Eigentümerinnen
• Konzeptgewinnung mit Amtsentwurf, Vergabe eines Auftrags oder durch Plangutachten, 

Wettbewerb
• Abschätzung der Durchführbarkeit und Finanzierbarkeit der Planung, ggf. erste Information 

der Öffentlichkeit
• Korrektur des Geltungsbereichs/Umgriffs
• ggf. Korrektur der Instrumentenwahl, Korrektur des Entwurfs der Festsetzungen

Abb. 1:  
Ablaufschema 
Vorbereitungsphase 
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Das Grundlagenmaterial und der Kenntnisstand über die städtebaulichen 
Entwicklungen (z. B. über Brachflächen, Gebäudeleerstände, Baulücken und 
andere Nachverdichtungsmöglichleiten der Innenentwicklung, § 1a Abs. 2 
Satz 4 Halbsatz 2 BauGB) in der Gemeinde sollten möglichst auf einem aktu-
ellen Stand gehalten und vorhandene planerische Konzeptionen in regelmä-
ßigen Abständen überprüft werden, ggf. sind eine neue Erarbeitung oder eine 
Aktualisierung angeraten. Vorrätige aktuelle Informationen führen zu erheb-
lichen Entlastungen in den einzelnen Bebauungsplanverfahren, z. B. wenn 
die Notwendigkeit begründet werden muss, landwirtschaftliche  
oder als Wald genutzte Flächen in Baugebiete umzuwandeln (§ 1a Abs. 2 
Satz 4 Halbsatz 1 BauGB).  

Unabdingbar für ein wirkungsvolles und rechtzeitiges planerisches Reagie-
ren der Gemeinde ist die stete Beobachtung des Baugeschehens im Ge-
meindegebiet. So kann es sich bei größeren Städten z. B. empfehlen, Statis-
tiken über gebietsbezogene Anträge/Voranfragen auf Baugenehmigungen 
und -freistellungen etwa hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung o-
der über Anzeigen des Baubeginns (wenn die Gemeinde untere Bauauf-
sichtsbehörde ist) zu führen, um in dieser Hinsicht signifikante Entwicklun-
gen wie z. B. Verlängerungen bestehender Genehmigungen aus Spekulati-
onsgründen festzustellen. Es kann sich in bestimmten Gemeinden auch an-
bieten, die Grundstücksteilungen sorgfältig zu beobachten. Durch den Weg-
fall der planungsrechtlichen Genehmigungspflicht von Grundstücksteilun-
gen können ebenfalls Fehlentwicklungen eintreten, deren Folgewirkungen 
häufig nur über einen Bebauungsplan verhindert werden können. Die ver-
bindliche und vorbereitende Bauleitplanung hat das Potenzial, wichtige Im-
pulse für die Entwicklung der Gemeinde zu setzen und Fehlentwicklungen 
entgegenzusteuern. Dazu bedarf es gegebenenfalls plansichernder Maßnah-
men, wie sie die §§ 14 ff. BauGB (Veränderungssperre) oder §§ 24 ff. BauGB 
(Vorkaufsrechte) vorsehen. Eine Beobachtung der städtebaulichen Entwick-
lung der Gemeinde erfordert in gewisser Weise auch das in § 4c BauGB fest-
gelegte Monitoring (vgl. im Einzelnen Kap. C 10.5) 

Möglichst früh sollte die Gemeinde eine Entscheidung darüber treffen, ob über 
die gesetzlich vorgesehene Beteiligung hinaus weitere Informationen der Öf-
fentlichkeit und deren Einbeziehung sinnvoll sind. Dies hängt insbesondere von 
der Bedeutung des Projektes für das Gemeindegebiet insgesamt ab und/oder 
von der Sensibilität der Umgebungsbebauung des Projektes. 

3. Wahl des geeigneten Planungsinstruments/
-verfahrens 

Die Gemeinde sollte in der Vorbereitungsphase frühzeitig klären, mit welchem 
städtebaulichen Instrument sie ihre planerischen Ziele realisieren kann. Diese 
Entscheidung betrifft nicht nur die Frage, welche Art von Bebauungsplan und 
welches Verfahren hierfür geeignet sind. Es ist auch zu klären, ob nicht zweck-
mäßigerweise ein anderes städtebauliches Instrument zum Einsatz kommen 
sollte. Entscheidet sich die Gemeinde für das Instrument Bebauungsplan, so 
hat sie zu prüfen, in welchem Verfahren sie diesen aufstellen kann. Bei der Ent-
scheidung sind sowohl die personellen und finanziellen Ressourcen der Ge-
meinde als auch ggf. der Zeitdruck zu berücksichtigen. Maßgebend für die 
Wahl des Instruments sind zudem die bereits bestehenden Planungen. Hier hat 
die Gemeinde abzuschätzen, inwieweit eine Änderung oder Ergänzung dieser 
Planungen ausreicht, um ihre planerischen Ziele zu erreichen. Die Gemeinde 
kann dabei auch zu dem Ergebnis kommen, dass eine Planung nicht erforder-
lich ist, weil die vorhandenen Planungen gegebenenfalls in Verbindung mit 

Tipp 


